
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 45 Oö. POG 1992 § 45
 Oö. POG 1992 - Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.12.2022

(1) Der Schulsprengel einer ö/entlichen Berufsschule (Berufsschulklasse - § 33 Abs. 3) umfaßt das Gebiet, in dem die

für die betreffende Schule in Betracht kommenden berufsschulpflichtigen Personen ihren Betriebsort haben.

(2) Die Schulsprengel der für die einzelnen Lehrberufe in Betracht kommenden ö/entlichen Berufsschulen müssen

lückenlos aneinandergrenzen.

(3) Die Festsetzung des Schulsprengels hat unter Zugrundelegung der Grundsätze des § 33 durch Verordnung der

Bildungsdirektion zu erfolgen. Vor Erlassung der Verordnung sind der gesetzliche Schulerhalter, die beteiligten

Gebietskörperschaften, die Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Oberösterreich und die Kammer für Arbeiter und

Angestellte für Oberösterreich zu hören. (Anm: LGBl. Nr. 64/2018)

(4) § 40 Abs. 5 ist sinngemäß anzuwenden.

In Kraft seit 01.01.2019 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_pog_1992/paragraf/33
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_pog_1992/paragraf/33
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=64/2018&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_pog_1992/paragraf/40
file:///

	§ 45 Oö. POG 1992 § 45
	Oö. POG 1992 - Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992


